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Verbrechen beteiiigt war, zur Fiucht verhilf t. Man glaubt, daIs die Vermutung des
Zwanges überholt ist, auf der dieser Paragraph beruht.
Augerdem wird § 197 so abgeândert, daf3 jetzt auch die Ehefrau der Verpfiichtung

unteriiegt, ftir den Unterbait ihres Ehegatten zu sorgen. Beide Eheleute werden
aiso gieichgesteiit.

E inwanderungsgesetz

Das Manteigesetz wird den Ausdruck "Famiiienoberhaupt" aus dem. Gesetz rilgen.
Obgieich die heutige Definition dieses Ausdrucks bei genauer Interpretierung ih-
res Wortiauts durchaus neutral ist, wird er fast ausschiieBiich ais Bezeichnung
des Ehemannes aufgefaet.
Weitere Àýnderungen sehen vor, dag3 ein Ausweisungsbefeh, gegen ein "Familien-

oberhaupt" nicht mehr die unterhaitsberechtigten Famiiienangeharigen einschiief3en
darf, sofern diese kanadische Staatsbllrger oder ordnungsgemâa nach Kanada einge-
wandert sind und das 18. Lebenslahr voliendet haben.

Gesetz üiber die Beschâftigung im Ô5ffentiichen Dienst

Bei diesem. Gesetz werden zwei weitere Diskriminierungsgrinde fiir unzuiâssig er-
kilirt: Ehestand und Alter. Das Geschiecht ist bereits ein unzulAissiger Grund,
man hat Iedoch erkannt, daf3 Frauen auch wegen ihres Familienstandes benachtei-
iigt werden k3nnten. Seibstverstâindiich ist auch eine Diskriminierung auf Grund
des Aiters unannehmbar.

Kriegsteiinehmer und deren Angeh$rige

Die die ehemaligen Kriegsteiinehmer betreffenden Ânderungen des Kriegsrenten-
gesetzes (Pension Act) und des Gesetzes Liber Renten und Zulagen fiir zivile
Kriegsopfer (Cîvilian War Pensions and Aiiowances Act) entsprechen dem, Gesetz,
das zur Xnderung der Voiksrente eingebracht werden soll. Sie sehen vor, dag kiinf-
tig dem. Ehemann und den Kindern der weibiichen Kriegsversehrten die gleichen
Rentenbeziige gezahit werden wie den unse1bstàândigen Angehbrigen mânnlicher
Kriegsversehrter. Auf3erdem solien nicht nur Witwen, sondern auch Witwer Rente be-
ziehen. Kinder beideriei Geschiechts haben bis zum 17. Lebensjahr einen Renten-
anspruch, der auf das 25. Lebenslair ausgedehnt wird, wenn sie sici bis dahin un-
unterbrochen in Ausbiidung befinden.

Landesverteidigungsgesetz (National Defence Act)

Das Mantelgesetz wird Mâdchen ebenso wie Jungen den Eintritt in ein Miiitâirka-
dettenkorps gestatten. Jeden Sommer beschweren sich Mâdchen bei der Regierung,
weii sie nicht zugelassen worden sind, und die Regierung hâiit es für vbliig un-
gerechtfertigt, Mâdchen weiterhin hiervon auszuschiie3en.

Mutterschutzgeld

Die Ànderungen betreffen das Mutterschaftsgeid, das gemâ3 Arbeitsiosenversiche-e
rungsgesetz (Unempioyment Insurance Act) zu zahien ist. Bisher waren diese LeiW
stungen nur fiir den Zeitraum von 15 Wochen vorgesehen, der acht Wochen vor der
Woche der Niederkunf t begann und 6 Wochen danach endete. Auf Grund der Ànderun-
gen besteht Anspruch auf Mutterschaftsgeid innerhalb einer bewegiichen Frist von
insgesamt 15 Wochen, die jederzeit ab acht Wochen vor der Niederkunft beginnen
und bis zu 15 Wochen nach der Geburt geiten kann. Frauen, die den grUtten Teil
ihres Mutterschaftsuriaubs lieber nach der Geburt des Kindes nehmen m8chten,
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